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1    Rechtsgrundlagen 
    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.09.2021 
(BGBI. I S. 4147) 

    

1.2  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 
(BGBl. I S. 1802) 

    

1.3  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den An-
hang zur PlanZV 

    

1.4  Planungssicherstellungs-
gesetz 

 (PlanSiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.05.2020 
(BGBl. I S. 1041) 

    

1.5  Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313)  

    

1.6  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. 
S. 1095,1098) 

    

1.7  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908) 

    

1.8  Naturschutzgesetz Ba-
den-Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 (GBl. 2015 
S. 585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2020 (GBI. 
S. 1233, 1250) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF)mit Zeichen-
erklärung 

    

2.1    Allgemeines Wohngebiet  

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO (Anlagen für kirchli-
che, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) sind 
nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO).  

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nrn. 1-5 BauNVO (Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, An-
lagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) werden 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

Ausnahmsweise können Elektro-Tankstellen als einzelne Ladesäulen 
im Sinne von Tankstellen oder nicht störenden Gewerbebetrieben zu-
gelassen werden (§ 1 Abs. 9 BauNVO). 

Fernmeldetechnische Hauptanlagen sowie Haupt- oder Nebenanla-
gen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 
BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 
BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO). Die Zulässigkeit von fernmel-
detechnischen Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BauNVO 
wird dahin gehend modifiziert, dass Mobilfunkanlagen unzulässig 
sind (§ 14 Abs. 2 BauNVO, § 1 Abs. 6 i.V.m. Abs. 9 BauNVO). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.2  GRZ .... 

 

 Grundflächenzahl als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.3  Überschreitung der maxi-
mal zulässigen Grundflä-
che 

 Die maximal zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 
Satz 2 BauNVO getroffenen Vorschrift zur Überschreitung (50 %) um 
weitere 50 % überschritten werden, sofern es sich bei der zuletzt ge-
nannten Überschreitung ausschließlich um folgende Anlagen han-
delt:  

− nicht vollflächig versiegelte Stellplätze und nicht vollflächig ver-
siegelte Zufahrten 

WA 
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− Nebenanlagen, die keine Gebäude oder Gebäudeteile sind im 
Sinne des § 14 BauNVO 

− bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 
Baugrundstück lediglich unterbaut wird 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

2.4  WH .... m ü. NHN 

 

 Maximale traufseitige Wandhöhe über NHN 

Die maximale traufseitige Wandhöhe über NHN darf an keiner Stelle 
des Hauptgebäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird 
wie folgt gemessen:  

− bei Hauptgebäuden mit Flachdach (Dachneigung max. 3°, über-
dachte Fläche des obersten Geschoßes größer als 60 % jedes da-
runter liegenden freien, d.h. rundum sichtbaren Geschoßes) an 
der Oberkante der höchsten Attika (Abschluss Außenwand/Dach-
haut einschließlich von außen sichtbarer nichttransparenter Brüs-
tungen)  

− bei Hauptgebäuden mit Terrassengeschoß an der Oberkante der 
Attika des zweithöchsten Geschoßes (Attika: Außenwand/Dach-
haut einschließlich von außen sichtbarer nichttransparenter Brüs-
tungen; Terrassengeschoß: überdachte Fläche des obersten Ge-
schoßes kleiner oder gleich als 60 % jedes darunter liegenden 
freien, d.h. rundum sichtbaren Geschoßes; überdachte Fläche 
muss an mind. 2 Seiten gegenüber darunter liegender Außen-
wand um mind. 2,50 m zurückversetzt sein) 

− bei Hauptgebäuden mit Satteldach bzw. Walmdach (sofern es 
sich nicht um Hauptgebäude mit Terrassengeschoß handelt) am 
Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit der Dachhaut (außen)  

− bei Hauptgebäuden mit Pultdach (sofern es sich nicht um Haupt-
gebäude mit Terrassengeschoß handelt) an der Seite der Dach-
traufe (niedrigere Seite der beiden horizontal verlaufenden Dach-
abschluss-Seiten) am Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit 
der Dachhaut (außen); Hauptgebäude weisen dann ein Pultdach 
auf, wenn mindestens 75 % ihrer Dach-Ebenen parallel sind. 

Sofern zulässige Widerkehre, Zwerchgiebel oder Dachaufbauten im 
Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit der Dachhaut liegen, 
ist die Verbindungslinie zwischen den nächst gelegenen entspre-
chenden Schnittpunkten außerhalb solcher Bauteile maßgeblich. 
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Bei Gebäuden, die im Umgriff von zwei unterschiedlichen Festset-
zungen zur "WH über NHN" liegen, ist eine "effektive WH über NHN" 
entsprechend den Anteilen der Traufen, die in dem jeweiligen Be-
reich liegen, durch lineare Interpolation zu ermitteln. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.5  FH .... m ü. NHN 

 

 Maximale Firsthöhe über NHN 

Die maximale Firsthöhe über NHN darf an keiner Stelle des Haupt-
gebäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird wie folgt 
gemessen:  

− bei Hauptgebäuden mit Flachdach (Dachneigung max. 3°, über-
dachte Fläche des obersten Geschoßes größer als 60 % jedes da-
runter liegenden freien, d.h. rundum sichtbaren Geschoßes) ist 
für die Höhe des obersten Geschoßes die festgesetzte maximale 
Wandhöhe einzuhalten 

− bei Hauptgebäuden mit Terrassengeschoß an der höchsten Stelle 
des Gebäudes um 0,75 m tiefer als der festgesetzte Wert (Terras-
sengeschoß: überdachte Fläche des obersten Geschoßes kleiner 
oder gleich als 60 % jedes darunter liegenden freien, d.h. 
rundum sichtbaren Geschoßes; überdachte Fläche muss an mind. 
2 Seiten gegenüber darunter liegender Außenwand um mind. 
2,50 m zurückversetzt sein) 

− bei Hauptgebäuden mit Satteldach bzw. Walmdach (sofern es 
sich nicht um Hauptgebäude mit Terrassengeschoß handelt) am 
höchsten Punkt des Firstes  

− bei Hauptgebäuden mit Pultdach (sofern es sich nicht um Haupt-
gebäude mit Terrassengeschoß handelt) an der höchsten Stelle 
der Dachkonstruktion (einschließlich Dachüberstand) mit folgen-
der Maßgabe: der festgesetzte Wert muss um 1,25 m unterschrit-
ten werden; Hauptgebäude weisen dann ein Pultdach auf, wenn 
mindestens 75 % ihrer Dach-Ebenen parallel sind. 

Bei Gebäuden, die im Umgriff von zwei unterschiedlichen Festset-
zungen zur "FH über NHN" liegen, ist eine "effektive FH über NHN" 
entsprechend den Anteilen der Firste, die in dem jeweiligen Bereich  
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liegen, durch lineare Interpolation zu ermitteln. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.6  o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. PlanZV; siehe 
Typenschablonen) 

    

2.7    Nur Einzelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.1. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

    

2.8    Nur Einzel- und/oder Doppelhäuser zulässig  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO; Nr. 3.1.4. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

    

2.9    Baugrenze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.10    Hauptfirstrichtung für das Dach des Hauptgebäudes; zulässige 
Abweichung: max. 10°; die eingezeichneten Firstrichtungen be-
ziehen sich auf die jeweilige überbaubare Grundstücksfläche und 
sind dort an jeder Stelle zulässig; bei mehreren sich kreuzenden 
Symbolen gelten diese alternativ. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.11    Umgrenzung von Flächen für Garagen; Garagen (gilt auch für 
Carports und Tiefgaragen) sind nur innerhalb dieser Flächen (und 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO; Nr. 15.3. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

E 

ED 

GA 
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2.12  Nebenanlagen und sons-
tige bauliche Anlagen au-
ßerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche 

 

 In dem Baugebiet sind die gemäß § 14 BauNVO zulässigen Ne-
benanlagen und nicht überdachte Stellplätze auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen bzw. außerhalb der Flächen für 
Garagen zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

2.13  E.../D... Wo  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden; die 
Differenzierung nach Bauweise bzw. Zuordnung ist wie folgt be-
stimmt:  

   −  E... als max. Wohnungsanzahl pro Einzelhaus (als Wohnge-
bäude) 

   −  D... als max. Wohnungsanzahl pro Doppelhaushälfte (als 
Wohngebäude) 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB; siehe Typenschablonen) 

    

2.14    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.15    Straßenbegrenzungslinie mit Bemaßung für das Regelprofil; 
äußere Umgrenzung aller Verkehrsflächen (Bemaßung beispiel-
haft aus der Planzeichnung)  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.17  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungslei-
tungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer 
Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.18  Behandlung von Nieder-
schlagswasser innerhalb 
des Baugebietes 

 

 Die Entwässerung des Baugebietes erfolgt im Trennsystem. 

In dem Baugebiet ist Niederschlagswasser, das über die Dach- und 
Hofflächen sowie die Straßenverkehrsflächen anfällt, über herzu-

5,50 



 
 Gemeinde Riedhausen    Bebauungsplan "Kirchsteigäcker II" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

Textteil (Entwurf) mit 55 Seiten, Fassung vom 16.11.2021 Seite 9 

stellende Regenwasserkanäle dem unmittelbar westlich des Gel-
tungsbereiches befindlichen Retentionsbereich zuzuführen, dort 
zwischenzuspeichern und gedrosselt in den "Erletbach" einzuleiten. 

Drainagen sind nur zulässig, wenn kein Grundwasser abgesenkt 
wird und der Ablauf der Drainage in ein oberirdisches Gewässer 
einleitet. Andere Drainagen sind nicht zulässig. 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Be-
schichtung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt 
werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

2.19  Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und 
Landschaft 

 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl nach unten ge-
richtete, vollständig insektendicht eingekofferte (staubdichte) LED-
Lampen oder nach dem Stand der Technik vergleichbare insekten-
schonende Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe von 
4,50 m über der Geländeoberkante zulässig. 

Es sind nur Photovoltaik-Module zu verwenden, die weniger als 
6 % polarisiertes Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). 

Die Maßnahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten Geltungsbe-
reich durchzuführen bzw. zu beachten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.20  Bodenbeläge in dem Bau-
gebiet 

 In dem Baugebiet sind für 

− Stellplätze und 

− Zufahrten und andere untergeordnete Wege 

ausschließlich wasserdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt verlegtes 
Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, 
Schotterrasen, Kiesflächen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
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2.21  Pflanzungen in dem Bau-
gebiet (private Grundstü-
cke) 

 Pflanzungen: 

− Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standortgerechte, 
heimische Bäume und Sträucher aus der unten genannten 
Pflanzliste zu verwenden. 

− Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, die 
nicht in der u.g. Pflanzliste festgesetzt sind, zulässig (z.B. Zier-
sträucher, Rosen-Züchtungen). 

− Pro 600 m² (angefangene) Grundstücksfläche ist mindestens 
1 Laubbaum aus der u.g. Pflanzliste zu pflanzen. Abgehende 
Bäume sind durch eine entsprechende Neupflanzung zu erset-
zen. Bei den Grundstücken, die an die freie Landschaft angren-
zen, sind die Baumpflanzungen an den Rand des Geltungsbe-
reiches zu orientieren, sodass die Bäume als Ortsrandeingrü-
nung dienen. 

− Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, 
die an öffentliche Flächen angrenzen, sind Hecken ausschließ-
lich aus Laubgehölzen zulässig. 

Für die privaten Grundstücke festgesetzte Pflanzliste: 

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz-Ahorn Acer platanoides 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 
   Grau-Erle Alnus incana 
   Hänge-Birke Betula pendula 
   Rotbuche Fagus sylvatica 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
   Berg-Ulme Ulmus glabra 
     

   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Obsthochstämme  
   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
   Sal-Weide Salix caprea 
   Fahl-Weide Salix rubens 
   Vogelbeere Sorbus aucuparia 
     

   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
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   Gewöhnliche Hasel Corylus avellana 
   Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 
   Gewöhnliches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Faulbaum Frangula alnus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Gewöhnliche Traubenkirsche Prunus padus subsp. padus 
   Schlehe Prunus spinosa 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Ohr-Weide Salix aurita 
   Grau-Weide Salix cinerea 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Fahl-Weide Salix rubens 
   Mandel-Weide Salix triandra 
   Korb-Weide Salix viminalis 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Trauben-Holunder Sambucus racemosa 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.22    Abgrenzung ("Nutzungskordel") von unterschiedlichem Maß der 
Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr. 15.14. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.23    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes "Kirchsteigäcker II" der Gemeinde Riedhausen.  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 



 
 Gemeinde Riedhausen    Bebauungsplan "Kirchsteigäcker II" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

Textteil (Entwurf) mit 55 Seiten, Fassung vom 16.11.2021 Seite 12 

3    Örtliche Bauvorschriften (ÖBV) gemäß § 74 LBO 
mit Zeichenerklärung 

    

3.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan "Kirchsteigäcker II" der Gemeinde 
Riedhausen. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

3.2  Dachformen  Alle vorgeschriebenen Dachformen gelten nur für Dächer von 
Hauptgebäuden und von Garagen. Für deutlich untergeordnete 
Bauteile dieser Dächer (z.B. Gaupen) sind andere Dachformen zu-
lässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.3  SD/WD/PD/FD  Dachform alternativ Satteldach, Walmdach (letzteres auch als 
Zeltdach oder so genanntes Krüppelwalmdach zulässig), Pultdach, 
Flachdach; 

Für die Dachform Pultdach gilt folgende Definition: Mindestens 
75 % aller Dach-Ebenen des jeweiligen Hauptgebäudes müssen 
zueinander parallel sein. Die Fläche einer Dach-Ebene wird in der 
senkrechten Projektion auf die Fläche gemessen. 

Als Flachdächer gelten Dächer bis zu einer Dachneigung von max. 
3°. Nur bei der Errichtung eines Flachdaches ist ein weiteres Ge-
schoß als Terrassengeschoß zulässig. Hauptgebäude mit einem 
Terrassengeschoß sind solche, bei denen die Geschoßfläche des 
obersten Geschoßes kleiner oder gleich als 60 % jedes darunter 
liegenden freien, d.h. rundum sichtbaren Geschoßes ist und die 
überdachte Fläche mind. an 2 Seiten gegenüber darunter liegen-
der Außenwand um mind. 2,50 m zurückversetzt ist; nichtüber-
dachte Terrassen und Balkone des obersten Geschoßes bleiben un-
berücksichtigt. Für die Dächer der Terrassengeschoße gelten die 
Dachformen entsprechend dieser Vorschrift. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 
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3.4  DN .... - ....°  Dachneigung; Winkel zwischen der Horizontalen und der Ebene 
des Daches als Mindest- und Höchstmaß; gilt für das Dach des 
Hauptgebäudes sowie für Terrassengeschoße und für Widerkehre 
und Zwerchgiebel ab 6,00 m Breite (Außenkante Außenwand).  

Aufgrund der für die entsprechenden Dachformen unterschiedlich 
festgesetzten Dachneigungen gilt folgende Unterscheidung: 

− Hauptgebäude mit einem Terrassengeschoß sind solche, bei 
denen die Geschoßfläche des obersten Geschoßes kleiner oder 
gleich als 60 % jedes darunter liegenden freien, d.h. rundum 
sichtbaren Geschoßes ist und die überdachte Fläche mind. an 
2 Seiten gegenüber darunter liegender Außenwand um mind. 
2,50 m zurückversetzt ist, nichtüberdachte Terrassen und Bal-
kone des obersten Geschoßes bleiben unberücksichtigt. 

− Hauptgebäude mit Pultdach sind solche bei denen mindestens 
75 % ihrer Dach-Ebenen parallel sind. 

− Hauptgebäude mit Flachdach weisen eine maximale Dachnei-
gung von 3° auf. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

3.5  Anlagen zur Gewinnung 
von Sonnenenergie 

 

 Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie (Sonnenkollektoren, 
Photovoltaik-Anlagen) sind parallel zur jeweiligen Dachfläche zu 
montieren. Dabei ist ein Abstand bis max. 0,40 m zulässig.  

Anlagen auf Flachdächern (0-3 ° Dachneigung) müssen nicht pa-
rallel montiert werden, wenn sie gegenüber der Dachkante (Attika) 
so weit abgerückt sind, dass sie bei einem Betrachtungswinkel von 
45 ° von unten nicht sichtbar bleiben.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.6  Materialien   Als Dachdeckung für geneigte Dächer ab 20° von 

− Hauptgebäuden 

− Garagen sowie 

− sonstigen Nebengebäuden mit mehr als 200 m3 Brutto-Raum-
inhalt 

sind ausschließlich Dachplatten (kleinteilige Schuppendeckung wie 
z.B. Dachziegel, Dachpfannen, Betondachsteine etc.) zulässig.  
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Bei Dächern mit einer Dachneigung unter 20° sind sowohl Dach-
platten als auch eine vollständige Begrünung zulässig.  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Photovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforder-
lich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Materialien zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.7  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue 
bis anthrazitgraue Töne zulässig, dies gilt nicht für begrünte Dä-
cher. 

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind die Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen (Sonnen-
kollektoren, Photovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Farben zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.8  Anzahl der Stellplätze in 
dem Baugebiet  

 Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze pro Wohnung in dem 
Baugebiet beträgt zwei.  

Für andere Nutzungen als Wohnen bleiben die gesetzlichen Vor-
schriften unbenommen. 

(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

    

3.9  Einfriedungen und Stütz-
konstruktionen in dem 
Baugebiet 

 Als Einfriedungen sind ausschließlich Zäune aus Drahtgeflecht, 
Drahtgitter oder Holz (auf der jeweils erforderlichen Unterkonstruk-
tion) bis zu einer max. Höhe von 1,50 m über dem endgültigen 
Gelände sowie Hecken zulässig. 

Mauern über eine Höhe von 0,25 m über dem endgültigen Gelände 
als Einfriedungen sind unzulässig. 

Stützkonstruktionen im Bereich der Freiflächen des Baugebietes 
sind nur zulässig, sofern sie für die Anpassung des Geländes (z.B. 
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gegenüber der Verkehrsfläche) auf Grund der vorhandenen Topo-
grafie erforderlich sind. Sie sind 

− optisch zu gliedern und 

− in einer Bauweise auszuführen, die für Wasser und Kleinlebe-
wesen durchlässig ist (z.B. Trockenmauern aus Natursteinen, 
Gabionen etc.) und 

− gegenüber der öffentlichen Verkehrsfläche um mind. 1,00 m 
zurück zu setzen. 

Beton-Mauern als Stützkonstruktionen sind unzulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
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4    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

4.1    Weiterführende Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des an-
grenzenden Bebauungsplanes "Kirchsteigäcker" der Gemeinde Ried-
hausen (siehe Planzeichnung) 

    

4.2    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan-
zeichnung) 

    

4.3    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

    

4.4    Geplante Grundstücksgrenzen; die so gekennzeichneten Grenzen 
stellen einen Vorschlag zur Aufteilung der Grundstücke dar (siehe 
Planzeichnung) 

    

4.5  Nr. ....;....m2  Nummerierung und voraussichtliche Größe der Grundstücke 
(Nummerierung von Nordwest nach Südost; siehe Planzeichnung) 

    

4.6    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

    

4.7    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Halbmeter-
Höhenschichtlinien (beispielhaft aus der Planzeichnung, siehe Plan-
zeichnung) 

    

4.8    Deckenbuch; Darstellung der geplanten Straßenhöhe (beispielhaft 
aus der Planzeichnung, siehe Planzeichnung) 

    

4.9  Begrünung privater 
Grundstücke 

 Gem. § 21a NatSchG i.V.m. § 9 Abs. 1 LBO müssen die nichtüber-
bauten Flächen der bebauten Grundstücke Grünflächen sein, soweit 

639.50 
639.00 

 

641,33 
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diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt 
werden. Ist eine Begrünung oder Bepflanzung der Grundstücke nicht 
oder nur sehr eingeschränkt möglich, so sind die baulichen Anlagen 
zu begrünen, soweit ihre Beschaffenheit, Konstruktion und Gestal-
tung es zulassen und die Maßnahme wirtschaftlich zumutbar ist. 

    

4.10  Natur- und Artenschutz  Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden soweit als aus 
Gründen der Verkehrssicherheit möglich abgeschaltet oder bedarfs-
weise über Bewegungsmelder gesteuert werden. 

Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m 
zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Die Errichtung von Regenwasser-Auffangbecken (Zisternen) sowie 
eines Komposts wird empfohlen. 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechtsgesetz zu be-
rücksichtigen. 

Die auf den angrenzenden Grundstücken vorhandenen Gehölze (z.B. 
Walnussbaum und Obsthochstämme) dienen als Lebens- und Nah-
rungsraum für Vögel und Insekten sowie der Durchgrünung der 
Wohnbebauung und der Gestaltung der Landschaft und sollten da-
her durch die Eigentümer der direkt angrenzenden Baugrundstücke 
geduldet werden.  

    

4.11  Artenschutz  Um Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu ver-
meiden, muss die Räumung der Baufelder sowie die Beseitigung der 
Gehölze zwischen 01.10 und 28.02 außerhalb der Brutzeit von Vö-
geln erfolgen. 

Vorhandene Gehölze sollten möglichst erhalten werden. Um den 
Kronen- und Wurzelbereich vorhandener Bäume nicht zu beschädi-
gen und den Gehölzbestand bestmöglich zu schützen, sollten alle 
baulichen Maßnahmen gemäß DIN 18920 "Landschaftsbau-Schutz 
von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Bau-
maßnahmen" sowie RAS-LP4 "Richtlinie für die Anlage von Straßen, 
Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetati-
onsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen" durchgeführt wer-
den.  

Um Beeinträchtigungen der potenziellen Leitstruktur nördlich des 
Geltungsbereiches zu vermeiden, ist die nach Norden und Nordosten 
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gerichtete Beleuchtung soweit wie möglich zu reduzieren bzw. be-
darfsgerecht zu steuern (z.B. Bewegungsmelder). Um das Anlocken 
von Insekten (und somit eine Reduktion des Nahrungsangebotes in 
den angrenzenden unbeleuchteten Bereichen) zu vermeiden, sind 
zudem insektenfreundliche Beleuchtungskörper (keine Lampen mit 
Wellenlängen unter 540 nm (Blau- und UV-Bereich) und mit einer 
korrelierten Farbtemperatur > 2700 K) zu verwenden. Empfeh-
lenswert sind zudem (nach unten) gerichtete Lampen (z.B. LEDs 
oder abgeschirmte Leuchten), die den Lichtstrahl auf die notwendi-
gen Bereiche begrenzt. 

Da durch das Vorhaben kleinflächig Lebensraum von Wildbienen 
verloren geht wird eine ersatzweise Bereitstellung vergleichbarer 
Strukturen mit besonnten, sandigen Böden sowie beispielsweise von 
Bienenhotels empfohlen. 

Bezüglich ausführlicher Erläuterungen siehe faunistisches Fachgut-
achten vom 10.05.2021. 

    

4.12    Vorhandener Baum (Erhaltung bzw. Beseitigung in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Baumaßnahme, siehe Planzeichnung) 

    

4.13    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutz-
rechts; hier Landschaftsschutzgebiet "Altshausen-Laubbach-
Fleischwangen" (Nr. 4.36.050) im Sinne des § 26 BNatSchG; au-
ßerhalb des Geltungsbereiches (siehe Planzeichnung) 

    

4.14    Retentionsbereich außerhalb des Geltungsbereiches 

In dem Bereich wird Regenwasser des Plangebietes zurückgehalten 
und gedrosselt dem "Erletbach" zugeleitet.  

Es darf nur unverschmutztes Niederschlagswasser zugeleitet werden. 
Zur Vermeidung einer Verunreinigung des Niederschlagswassers 
sind Tätigkeiten wie z.B. Autowäsche, andere Reinigungsarbeiten, 
Be- und Entladungsarbeiten gefährlicher Stoffe etc. nicht zulässig.  

    

4.15  Abwasser  Das Schmutzwasser muss der Sammelkläranlage zugeführt werden.  

    

R 
71
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4.16  Geotechnische Hinweise  Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorhandenen Geodaten im Ver-
breiterungsbereich von Sedimenten der Kißlegg-Subformation. Mit 
lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht 
zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen.  

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-
nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.  

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planun-
gen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu 
Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshori-
zontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

    

4.17  Bodenschutz  Um den sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 
sicherzustellen wird empfohlen, ein Bodenschutz- und Bodenver-
wertungs-Konzept zu erstellen und die Bauausführung bodenkund-
lich begleiten zu lassen. Das Bodenschutz- und Bodenverwertungs-
Konzept sollte folgende Punkte umfassen: Feststellung der physika-
lischen Eigenschaften des auszuhebenden Bodens; Erdmassenbe-
rechnungen (getrennt nach A-, B-, C-Horizont); Mengenangaben 
bezgl. künftiger Verwendung des Bodens; direkte Verwendung (im 
Baugebiet, außerhalb des Baugebietes); Trennung von Oberboden 
und kulturfähigem Unterboden bei Ausbau und Lagerung; Zwi-
schenlagerung (Anlage von Mieten nach der DIN 19731); Maßnah-
men zur Vermeidung und zur Beseitigung von Bodenverdichtungen; 
Ausweisung von Lagerflächen sowie Ausweisung von Tabuflächen 
(keine bauseitige Beanspruchung).  

Bei der Bauausführung ist auf einen fachgerechten und schonenden 
Umgang mit dem Boden zu achten, entsprechend der Darstellung in 
der Broschüre "Bodenschutz beim Bauen" (http://www.landkreis-
ravensburg.de/site/LRA-RV/get/2799323/Flyer-Bodenschutz-
beim-Bauen.pdf, Stand 09.02.2021). 

Die DIN 19731 ("Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Boden-
material"), DIN 18915 ("Vegetationstechnik im Landschaftsbau – 
Bodenarbeiten") und DIN 19639 ("Bodenschutz bei Planung und 
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Durchführung von Bauarbeiten") sind bei der Bauausführung einzu-
halten. 

Durch planerische Maßnahmen ist der Bodenaushub zu reduzieren. 

Bei Abtrag, Lagerung und Transport des Oberbodens ist auf einen 
sorgsamen und schonenden Umgang zu achten, um Verdichtungen 
oder Vermischungen mit anderen Bodenhorizonten zu vermeiden. 
Zu Beginn der Baumaßnahmen ist der anstehende Oberboden ab-
zuschieben und bis zur Wiederverwertung in profilierten Mieten 
ohne Verdichtungen zu lagern. Die i.d.R. darunter folgenden Boden-
horizonte kulturfähiger Unterboden und unverwittertes Untergrund-
material sind jeweils ebenfalls beim Ausbau sauber voneinander zu 
trennen und getrennt zu lagern. Die Bodenmieten sind mit tiefwur-
zelnden Gründüngungspflanzenarten zu begrünen. Bei einer Wie-
derverwertung des Bodenmaterials vor Ort sind die Böden möglichst 
entsprechend ihrer ursprünglichen Schichtung, bei der Wiederher-
stellung von Grünflächen verdichtungsfrei wieder einzubauen. 

Ggf. verunreinigtes Bodenmaterial ist zu separieren und entspre-
chend den gesetzlichen Regelungen zu verwerten oder zu entsorgen. 

Überschüssiger Boden sollte einer sinnvollen möglichst hochwerti-
gen Verwertung zugeführt werden z.B. Auftrag auf landwirtschaftli-
chen Flächen, Gartenbau. Einer Vor-Ort-Verwertung des Erdaushubs 
ist grundsätzlich Vorrang einzuräumen (dies ist frühzeitig in Pla-
nung zu berücksichtigen). 

Böden auf nicht überbauten Flächen sind möglichst vor Beeinträch-
tigungen (Verdichtung, Vernässung, Vermischung, Verunreinigung) 
zu schützen, ggf. eingetretene Beeinträchtigungen zu beseitigen. 
Ggf. eingetretene Verdichtungen des Bodens sind nach Ende der 
Bauarbeiten zu beheben, z.B. durch Tiefenlockerung und Ersteinsaat 
mit tiefwurzelnden Pflanzen. 

Künftige Grünflächen sind während des Baubetriebs vor Bodenbe-
einträchtigungen wie Verdichtungen durch Überfahren oder Miss-
brauch als Lagerfläche durch Ausweisung und Abtrennung als Tabu-
flächen zu schützen. 

Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass 
Stoffeinträge bzw. -vermischung mit Bodenmaterial ausgeschlossen 
werden. 
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4.18  Grundwasserschutz 

 

 Grundwasserbenutzungen bedürfen in der Regel einer wasserrecht-
lichen Erlaubnis gem. §§ 8, 9, 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 

Diese ist bei der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Ravens-
burg zu beantragen. Die für das Erlaubnisverfahren notwendigen 
Antragsunterlagen müssen nach § 86 Absatz 2 WG von einem hierzu 
befähigten Sachverständigen gefertigt und unterzeichnet werden. 
Ein Formblatt über die notwendigen Unterlagen ist bei der Unteren 
Wasserbehörde erhältlich. Eine Erlaubnis für das Zutagefördern und 
Zutageleiten von Grundwasser zur Trockenhaltung einer Baugrube 
kann grundsätzlich nur vorübergehend erteilt werden. 

Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser hat der Unter-
nehmer gem. § 49 Absatz 2 WHG bei der Unteren Wasserbehörde 
des Landratsamtes unverzüglich anzuzeigen. Die Untere Wasserbe-
hörde trifft die erforderlichen Anordnungen. 

    

4.19  Luftwärmepumpen  Bei der Errichtung von Luftwärmepumpen sind die Maßgaben der 
TA Lärm zu beachten, hieraus ergibt sich, dass an den nächstgele-
genen Baugrenzen oder Wohngebäuden Beurteilungspegel von tags 
49 dB(A) und nachts 34 dB(A) einzuhalten sind. Dies kann vor al-
lem durch eine schalltechnisch günstige Aufstellung oder Schall-
dämmung der Lüftungsaggregate erreicht werden. 

4.20  Brandschutz  Für die Zufahrten gilt die "Verwaltungsvorschrift über Flächen für 
Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken" in der jeweils ak-
tuellen Fassung (VwV Feuerwehrflächen) i.V.m. § 15 Landesbauord-
nung. 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk 
der DVGW Arbeitsblatt W 405 i.V.m. § 2 (5) Ausführungsverordnung 
zur Landesbauordnung (LBOAVO) sowie Ziff. 5.1 IndBauRL. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen wer-
den. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 100-200 m 
nicht überschreiten. 

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die Löschwasser-
versorgung aus der öffentlichen Wasserversorgung überschreiten, 
sollten für den Objektschutz selbstständig genügend Löschwasser 
(z.B. Zisterne) vorhalten. 
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Für Gebäude mit Aufenthaltsräumen, die eine Rettungshöhe über 
8 m aufweisen, muss ein zweiter baulicher Rettungsweg hergestellt 
werden, der den Anforderungen der DIN 18065 entspricht.  

    

4.21  Ergänzende Hinweise  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, 
Knochen) und Befunde (z.B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschich-
ten) entdeckt werden, ist das Landesamt für Denkmalpflege beim 
Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) unverzüglich zu benachrich-
tigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutach-
tung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, un-
verändert im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten 
Dokumentation und Fundbergung ist einzuräumen (gem. § 20 des 
Denkmalschutzgesetzes (DSchG)). Werden bei Aushubarbeiten Ver-
unreinigungen des Bodens festgestellt (z.B. Müllrückstände, Verfär-
bungen des Bodens, auffälliger Geruch o.ä.), ist das zuständige 
Landratsamt unverzüglich zu benachrichtigen.  

Für die Erschließung des Gebietes ist es notwendig, Kabelverteiler-
schränke, Straßenlaternen oder ähnliche Einrichtungen in der öf-
fentlichen/privaten Fläche zu installieren. Die Gemeinde Riedhau-
sen behält sich die Auswahl der hierfür geeigneten Standorte sowie 
evtl. erforderliche Vereinbarungen vor.  

Im Rahmen der Ausführung der Erschließungsanlage werden in den 
maßgebenden Bereichen Höhenfixpunkte (Nägel) eingebracht. 

Den Bauherren wird empfohlen, ein Leer-Rohr von der Erschlie-
ßungs-Straße zum Gebäude zur Aufnahme der Telekommunikati-
onskabel vorzusehen.  

Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte ist unabhängig 
von der festgesetzten Baugrenze bzw. den ggf. festgesetzten Flä-
chen für Garagen, Nebenanlagen oder Stellplätze zu achten. Die 
Schächte sind von Bebauung bzw. Versiegelung jeglicher Art freizu-
halten. 
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Auf Grund der umliegenden landwirtschaftlichen Nutzungen ist mit 
der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Geruchs-Im-
missionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflanzenschutz-
mitteln etc.) sowie Lärm-Immissionen (z.B. Traktorengeräusche, 
Kuhglocken etc.) zu rechnen. 

Die Errichtung von Regenwasser-Auffangbecken (Zisternen) sowie 
eines Komposts wird empfohlen.  

Bei Doppelhäusern sollte ein profilgleicher Anbau der einzelnen 
Haushälften angestrebt werden (d.h. gleiche Dachneigung, kein 
seitlicher und höhenmäßiger Versatz). 

Auf dem Grundstück mit der Fl. St.-Nr. 75 werden ca. 25 Bienen-
völker gehalten. Der Bienenstand steht mit 9,50 m Abstand zur 
Grundstücksgrenze zum Grundstück Fl. St.-Nr. 657/33. Das ge-
plante Grundstück Nr. 4 wird nicht verkauft, solange der Imker Bap-
tist Wohlwender seine Imkerei noch betreibt. Ebenfalls befindet sich 
auf dem Grundstück mit der Fl. St.-Nr. 75 in Grenzbebauung ein 
Geräte- und Maschinenraum mit Photovoltaik-Anlage. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich im nördlichen Teil des Plan-
gebietes eine Leitung zur Ableitung des Oberflächenwassers von Tei-
len des Grundstücks mit der Fl. St.-Nr. 75 befindet. Da die exakte 
Lage der Leitung derzeit nicht bekannt ist, wird davon abgesehen 
die Leitung in den Planteil des Bebauungsplanes aufzunehmen. 

    

4.22  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er-
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh-
rungs-Planung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen 
ergeben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, un-
terschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die Gemeinde Ried-
hausen noch die Planungsbüros übernehmen hierfür die Gewähr.  

    

4.23  Lesbarkeit der Planzeich-
nung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinander liegende Li-
nien nebeneinander dargestellt (z.B. Nutzungskordel und vorge-
schlagene Grundstücksgrenze). 
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5  Satzung 
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.09.2021 (BGBI. I S. 4147), § 4 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098), § 74 der Landesbauordnung für Baden-Würt-
temberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18.07.2019 (GBl. S. 313), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802), hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Riedhausen den Bebauungsplan "Kirchsteigäcker II" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in 
öffentlicher Sitzung am ………………. beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Kirchsteigäcker II" und der örtlichen Bauvorschriften 
hierzu ergibt sich aus deren zeichnerischem Teil vom 16.11.2021. 

 
 § 2 Bestandteile der Satzung  

Der Bebauungsplan "Kirchsteigäcker II" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu bestehen aus der Planzeich-
nung und dem Textteil vom 16.11.2021. Dem Bebauungsplan "Kirchsteigäcker II" und den örtlichen Bauvor-
schriften hierzu wird die jeweilige Begründung vom 16.11.2021 beigefügt, ohne deren Bestandteil zu sein.  

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund von § 74 LBO 
erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 100.000,- € 
(Einhunderttausend Euro) belegt werden. 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Vorschriften 

− zu Dachformen 

− zur Dachneigung 

− zu Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie 

− zu Materialien 

− zu Farben 

− zur Anzahl der Stellplätze in dem Baugebiet 

− zu Einfriedungen und Stützkonstruktionen in dem Baugebiet 
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nicht einhält oder über- bzw. unterschreitet. 

 
 § 4 In-Kraft-Treten 

Der Bebauungsplan "Kirchsteigäcker II" der Gemeinde Riedhausen und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung des jeweiligen Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 
BauGB).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riedhausen, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(Ekkehard Stettner, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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6  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

6.1  Allgemeine Angaben 

6.1.1  Zusammenfassung 

  Durch den Bebauungsplan wird am südöstlichen Ortsrand von Riedhausen ein allgemeines Wohn-
gebiet (WA) ausgewiesen.  

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung des 
Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung lagen der Ge-
meinde konkrete und dringliche Anfragen nach Wohnbaugrundstücken vor.  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "Kirchsteigäcker II" im beschleunigten Verfahren 
erfolgt (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplanes "Kirchsteigäcker II" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des §  1a 
Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b BauGB 
i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

 
6.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes  

  Der zu überplanende Bereich befindet sich südlich der Kreis-Straße 7964 ("Waldhauser Straße") 
und wird im Norden von einer nicht mehr aktiven, landwirtschaftlichen Hofstelle begrenzt. Im Sü-
den und Westen schließt das Plangebiet an bestehende Wohnbebauung an. Der gewählte Standort 
eignet sich für die Ausweisung eines Wohngebietes auf Grund der nahen Lage zum Ortskern und 
den vorhandenen Infrastruktureinrichtungen. Er kann als Fortsetzung, weiterer Bauabschnitt und 
Lückenschluss zum bereits umgesetzten Baugebiet "Kirchsteigäcker" angesehen werden.  

  Im südlichen Bereich der Planung stößt der Geltungsbereich dieser Planung an den Geltungsbereich 
des bereits rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Kirchsteigäcker", und zwar ohne Lücke und ohne 
Überlagerung.  

  Auf dem nördlich angrenzenden Grundstück mit der Flst.-Nr. 75 werden ca. 25 Bienenvölker ge-
halten. Der Bienenstand steht mit 9,50 m Abstand zur Grundstücksgrenze zum Grundstück Flst.-
Nr. 657/33. Ebenfalls befindet sich auf dem Grundstück mit der Flst.-Nr. 75 in Grenzbebauung ein 
Geräte- und Maschinenraum mit Photovoltaik-Anlage. 

  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich die Grundstücke mit den Flst.-Nrn. 657/33 (Teilflä-
che) und 660 (Teilfläche), 666 (Teilfläche) und 667 (Teilfläche). 
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6.2  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

6.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

  Die landschaftlichen Bezüge werden vom Oberschwäbischen Hügelland geprägt.  

  Innerhalb des überplanten Bereiches befindet sich ein Fahrsilo, dessen Betrieb jedoch bereits ein-
gestellt wurde. Darüber hinaus sind keine herausragenden, naturräumlichen Einzelelemente vor-
handen. Die Fläche wird landwirtschaftlich genutzt.  

  Die Topografie innerhalb des überplanten Bereiches weist nach Osten hin eine leichte Steigung auf. 
Die Anschlüsse an die bereits bebauten Grundstücke sind unproblematisch.  

 
6.2.2  Erfordernis der Planung  

  Die Gemeinde Riedhausen sieht sich einem erhöhten Siedlungsdruck ausgesetzt und möchte die-
sem durch die Ausweisung von weiteren Wohnbauflächen zur Deckung des vorhandenen Wohnbe-
darfes der ortsansässigen Bevölkerung begegnen. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren in der 
Gemeindeverwaltung zahlreiche konkrete Anfragen zu Wohnbaugrundstücken registriert. Ohne die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes ist es der Gemeinde nicht möglich dieser Nachfrage gerecht zu 
werden. In der Gemeinde gibt es nicht ausreichend Baulücken, Gebäudeleerstände oder sonstige 
Nachverdichtungspotenziale, die die kurz- bis mittelfristige Nachfrage nach Wohngrundstücken de-
cken könnten. Zudem ist die letzte Wohngebietsausweisung in diesem Ortsteil bereits über 4 Jahre 
her. Alle Grundstücke wurden bereits verkauft.  

  Der Gemeinde erwächst daher ein Erfordernis, bauleitplanerisch steuernd einzugreifen. 

 
6.2.3  Übergeordnete Planungen, andere rechtliche Vorgaben 

  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsplanes 2002 Baden-
Württemberg (LEP 2002) des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg maßgeblich: 

 

 − − 3.1.9 Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind 
Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und 
Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlas-
tenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden 
mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist 
auf das Unvermeidbare zu beschränken.  

 − − Karte zu 2.1.1 
"Raumkatego-
rien" 

Darstellung als ländlicher Raum im engeren Sinne. 
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  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben 
nach der Verbindlichkeitserklärung vom 04.04.1996 des Regionalverbandes Bodensee-Ober-
schwaben maßgeblich: 

 

 − − 2.3.2/Karte 
"Siedlung" 

Ausweisung der Gemeinde Riedhausen als Gemeinde im ländlichen Bereich 
mit angemessener Siedlungsentwicklung. Durch die Eigenentwicklung und 
mögliche Wanderungsgewinne soll die Tragfähigkeit für die kommunale Inf-
rastruktur gesichert werden.  

 
  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung 

(Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben - Entwurf zur 2. Anhörung vom 
23.10.2020) als Ziele und Grundsätze im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen: 

 

 −  2.4.0 (Z) 2 Die Flächeninanspruchnahme ist durch die Aktivierung innerörtlicher Potenzi-
ale (Baulücken / Nachverdichtung, Brach-/ Konversionsflächen, Flächenrecy-
cling) sowie durch eine flächeneffiziente Nutzung und angemessen verdichtete 
Bauweise zu verringern. 

 −  2.4.1 (Z) 6 Zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch neue Wohnbauflächen 
sind bei allen Neubebauungen außerhalb von regionalbedeutsamen Woh-
nungsbauschwerpunkten folgende Werte der Mindest-Bruttowohndichte ein-
zuhalten: 

 

 

 

 

 −  2.5.0 (G) 1 Für die Region ist ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Wohnungsan-
gebot sicherzustellen. Eine soziale Mischung ist anzustreben. 

 
  Die Planung steht in teilweisem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 

Landesentwicklungsplanes 2002 (LEP 2002) sowie des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben. 

  So soll zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung betrieben und vorrangig die vorhandenen Potenziale (Baulandreserven, Nachverdich-
tung, Brachflächen und leerstehende Bausubstanz) in den Siedlungsgebieten genutzt und flächen-
sparende Siedlungs- und Erschließungsformen angewendet werden. Das Plangebiet liegt jedoch 
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größtenteils im Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Es erfolgt daher ein Verbrauch von landwirt-
schaftlich genutzten Flächen in einer Größenordnung von ca. 1,21 ha im Bereich des Plangebietes. 

  Die Außenentwicklung wird durch das Landesentwicklungsprogramm unter Ziel 3.1.9 "Innenent-
wicklung vor Außenentwicklung" jedoch nicht vollständig eingeschränkt. Ausnahmen können zu-
gelassen werden, wenn Potenziale nicht zur Verfügung stehen. Im vorliegenden Fall stehen der 
Gemeindeverwaltung Riedhausen nicht genügend Bauplätze zur Verfügung, um die bestehenden 
Grundstücksanfragen zu erfüllen. Der daraus entstehende Bedarf an Bauplätzen kann somit nur 
über die Ausweisung von neuen Wohnbauflächen im Außenbereich erfüllt werden.  

  Zudem handelt es sich bei der vorliegenden Planung um den zweiten Bauabschnitt eines bereits 
bestehenden Baugebietes, wodurch bereits bestehende Infrastruktur, wie Erschließungsstraßen, ge-
nutzt werden können. Des Weiteren wird das Plangebiet von Norden, Süden und Westen von be-
stehender Bebauung umgrenzt, sodass der zu überplanende Bereich aus städtebaulicher Sicht we-
niger als Außenbereich, sondern vielmehr als Lückenschluss zwischen bestehenden Gebäuden an-
zusehen ist. 

  Die Gemeinde Riedhausen ist als Gemeinde mit angemessener Siedlungsentwicklung ausgewiesen. 
Die Ziele des Regionalplanes sehen somit vor, dass die dem ländlichen Raum zuzurechnende Ge-
meinde Riedhausen nach Plansatz 2.3.2 des Regionalplanes als Ziel der Raumordnung zu den 
Gemeinden mit einer Schwerpunktbildung zählt, in denen durch die Eigenentwicklung und mögli-
che Wanderungsgewinne die Tragfähigkeit für die kommunale Infrastruktur gesichert werden soll. 

  Gemäß dem Fortschreibungsentwurf des Regionalplans hat Riedhausen zukünftig bei der Auswei-
sung von Wohngebieten als "sonstige" Gemeinde in einem ländlichen Raum i.e.S. eine Mindest-
Bruttowohndichte von 45 Einwohnern pro Hektar einzuhalten. Dieses zukünftige Ziel wird beim 
Bebauungsplan "Kirchsteigäcker II" bereits eingehalten. Geplant sind 8 Bauplätze für freistehende 
Einfamilienhäuser, 5 Bauplätze für Doppelhäuser (10 Doppelhaushälften) sowie 2 Bauplätze für 
Mehrfamilienhäuser. Selbst wenn pro Einfamilienhaus und Doppelhaushälfte nur von einer Woh-
nung ausgegangen wird und für die Mehrfamilienhäuser die Schaffung von insgesamt 10 
Wohneinheiten angenommen wird, entstehen im Gebiet 28 Wohneinheiten. Bei einer Belegungs-
dichte von 2,09 EW/Whg. (vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2019) entspricht 
dies 58,5 Einwohnern und damit einer zu erwartenden Mindest-Bruttowohndichte von 48,4 Ein-
wohnern je Hektar. Somit sind die Anforderungen gemäß Regionalplan erfüllt.  

  Der Hinweis auf das Ziel des Regionalplanentwurfes, dass die Flächeninanspruchnahme durch eine 
flächeneffiziente Nutzung und angemessen verdichtete Bauweise zu verringern ist, wird zur Kennt-
nis genommen. Die Gemeinde hat im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes dafür Sorge 
getragen, dass dieses Ziel erfüllt wird. Bei der Planung hat sie insbesondere darauf Wert gelegt, 
eine Verdichtung mit Rücksicht auf das Ortsbild umzusetzen. Für die Planung soll erreicht werden, 
dass unterschiedliche Bauformen (freistehendes Einfamilienhaus, Doppelhaus und Mehrfamilien-
haus) verwirklicht werden. Die festgesetzten Werte der Grundflächenzahl für das Baugebiet befin-
den sich im mittleren Bereich der Orientierungswerte nach § 17 BauNVO, sodass die Gemeinde die 
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Weichen für eine verdichtetere Bebauung gestellt hat. Das Plangebiet befindet sich am südöstlichen 
Ortsrand von Riedhausen. Eine Weiterentwicklung der gewachsenen Siedlungsstruktur durch Be-
standspflege, Modernisierung, Revitalisierung, Flächenrecycling und Nachverdichtung ist im erfor-
derlichen Umfang nicht möglich. Die überplanten Flächen wurden bereits von der Gemeinde erwor-
ben, wodurch gesichert werden kann, dass das Entwicklungspotenzial dieser Flächenentwicklung 
schnell greifen kann. 

  Die Gemeinde Riedhausen verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan. Die überplanten 
Flächen werden hierin als Wohnbauflächen (W) in Planung dargestellt. Der Bebauungsplan kon-
kretisiert diese Vorgaben durch Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes (WA). Da die im Be-
bauungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebiets-Einstufungen mit den Darstellungen des gül-
tigen Flächennutzungsplanes übereinstimmen, ist das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 
BauGB erfüllt. 

  Die Vorgaben des in den Flächennutzungsplan integrierten Landschaftsplanes werden durch den 
Bebauungsplan in vollem Umfang umgesetzt.  

  Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine Denkmäler im Sinne 
des Denkmalschutzgesetzes Baden-Württemberg (DSchG).  

  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
6.2.4  Standortwahl, Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung  

  Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden keine weiteren Standorte geprüft, da die 
Flächenverfügbarkeit auf den Bereich dieses Bebauungsplanes beschränkt war und das Plangebiet 
im Flächennutzungsplan durch die dargestellten Bauflächen bereits für eine bauliche Entwicklung 
vorgesehen ist und damit den Entwicklungsvorstellungen der Gemeinde entspricht. 

  Durch den Bebauungsplan wird ein Standort überplant, der bereits von drei Seiten umbaut ist. 
Durch die Entwicklung dieses Baugebietes wird der Ort "Riedhausen" bewusst gestärkt. Daneben 
bietet der Standort eine sehr gute Anbindung an die vorhandenen Ver- und Entsorgungsanlagen 
sowie die Erschließung. Der Erschließungs-Aufwand ist somit als weniger aufwendig zu bewerten. 

  Für das geplante Wohnbauquartier soll erreicht werden, dass es zu der vorhandenen Siedlungs-
Struktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen. Ziel der Planung ist es darüber hinaus, bei 
möglichst effektiver Ausnutzung der Flächen, preisgünstigen Wohnraum für die ortsansässige Be-
völkerung zu schaffen, ohne dadurch die landschaftlich und städtebaulich hochwertige Situation 
wesentlich zu beeinträchtigen. 
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  Die Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Fläche ist deshalb notwendig, weil die Möglichkeiten 
der Innenentwicklung in der Gemeinde ausgeschöpft sind bzw. die Verfügbarkeit entsprechender 
Flächen mittel- bis langfristig nicht gegeben ist. 

  Für die Umsetzung der Planung soll erreicht werden, dass unterschiedliche zeitgemäße Bauformen 
verwirklicht werden können. Auf diese Weise soll ein flexibles und bedarfsgerechtes Planungs-In-
strument geschaffen werden.  

  Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qua-
lifizierter Bebauungsplan"). Dadurch regelt der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben in 
dem überplanten Bereich abschließend. Der Bauherrschaft stehen bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen Vereinfachungen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens (entsprechend den 
jeweils geltenden Vorschriften) zur Verfügung (zur Zeit der Planaufstellung Kenntnisgabeverfahren 
gem. § 51 LBO).  

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Kirchsteigäcker II" erfolgt im so genannten beschleunigten 
Verfahren gem. §13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Dies ist aus folgenden Gründen 
möglich:  

− die zulässige Grundfläche liegt bei 3.383 m² überbaubarer Grundfläche und folglich unter 
10.000 m². 

− bei dem Vorhaben handelt sich um die Schaffung von Baurecht für die Zulässigkeit von Wohn-
nutzung. Es ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

− die Flächen schließen an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an. 

− es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe 
des überplanten Bereiches befinden. 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des 
§ 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eingehalten. 

  Der redaktionelle Aufbau des Bebauungsplanes leitet sich aus der Systematik der Rechtsgrundlagen 
ab.  

 
6.2.5  Städtebauliche Entwurfs-Alternativen 

  Im Rahmen der Entwurfs-Planung zum an das Plangebiet angrenzenden Bebauungsplan 
"Kirchsteigäcker" wurden vier unterschiedliche Alternativen erarbeitet, die auch das vorliegende 
Plangebiet miteinbeziehen. Der Gemeinderat hat sich letztendlich für die Alternative vom 
16.02.2016 entschieden, die nun als Grundlage für den Bebauungsplan dient. 

  Die gewählte Alternative sieht für den vorliegenden Planbereich die Erschließung über die "Wald-
hauser Straße" vor, sowie den Anschluss an die bereits bestehende Ringerschließung des ersten 
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Bauabschnittes (Bebauungsplan "Kirchsteigäcker"). Die Erschließung von der "Waldhauser Straße" 
wird in der vorliegenden Planung nun jedoch nicht umgesetzt, der Anschluss an die Erschließung 
von Süden wird als ausreichend erachtet. Die Grundstücke sind hauptsächlich mit Einfamilien- so-
wie Doppelhäusern beplant. Im Südwesten ist im Städtebaulichen Entwurf ein Geschosswohnungs-
bau dargestellt. In der vorliegenden Planung sind nun zwei Geschosswohnungsbauten im Südwes-
ten geplant.  

 

6.2.6  Schattenstudie 

  Frühjahr: Die Daten der Tag- und Nachtgleiche (20.03.) stellen einen guten Mittelwert im Jahres-
verlauf dar. Sie besitzen also die höchste Aussagekraft und sind gesondert zu betrachten. 

Der Schattenwurf der geplanten Gebäude auf den geplanten Grundstücken Nr. 3 und 4 betrifft die 
Photovoltaik-Anlage bis etwa 15 Uhr. Das geplante Grundstück Nr. 2 wirft keinen Schatten auf die 
Anlage. Bei einer Reduzierung der Wand- und Gesamtgebäudehöhen des Grundstücks Nr. 3 um 
1 m und einer traufseitigen Firstrichtung, kann eine Verschattung der Photovoltaik-Anlage größ-
tenteils verhindert werden. Lediglich das geplante Gebäude Nr. 4 wirft bis etwa 10 Uhr einen Schat-
ten.  

  Winter: Zum Zeitpunkt der Wintersonnwende (22.12.) geht die Sonne später auf und früher unter 
und steht im Tagesverlauf insgesamt am niedrigsten. Dies macht sich auch beim Schattenwurf 
bemerkbar, die Schatten werden insgesamt länger.  

Vor allem das geplante Gebäude auf dem geplanten Grundstück Nr. 3 wirft den Großteil des Tages 
einen Schatten auf die Photovoltaik-Anlage (auch bei traufseitiger Firstrichtung und Reduzierung 
der Wand- und Gesamtgebäudehöhen um 1 m). Der Schattenwurf der Bebauung des geplanten 
Grundstücks Nr. 2 beeinträchtigt ab etwa 13:45 Uhr die Photovoltaik-Anlage. Da eine Photovol-
taik-Anlage in den Wintermonaten aufgrund der Witterungsverhältnisse ohnehin nicht effizient ge-
nutzt werden kann, hält die Gemeinde die geringe Beeinträchtigung als vertretbar. 

  Sommer: Die Sommersonnwende (21.06.) stellt das andere Extrem im Vergleich zum Winter dar. 
Es handelt sich dabei um den längsten Tag, die Sonne steht im Tagesverlauf auch in unseren 
Breitengraden fast senkrecht und geht sehr früh auf bzw. sehr spät unter. 

Die nördliche Nachbarbebauung ist vom Schattenwurf der geplanten Gebäude auf den geplanten 
Grundstücken Nr. 2-4 nicht betroffen.  

  Fazit: Insgesamt beeinträchtigt der Schattenwurf der geplanten Grundstücke Nr. 2-4 die Photovol-
taik-Anlage auf dem Maschinenraum des angrenzenden Grundstücks auf Flst-Nr. 75 leicht. Deshalb 
wurden nach der Durchführung der Schattenstudie die festgesetzten Wand- und Firsthöhen der 
geplanten Grundstücke Nr. 3 und Nr. 4 um 1 m reduziert, sowie bei dem geplanten Grundstück 
Nr. 3 die Firstrichtung festgesetzt. Bei dem geplanten Grundstück Nr. 2 wird von einer Anpassung 
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abgesehen, da dieses Grundstück an den Eigentümer des angrenzenden Grundstückes mit der Fl. 
St. Nr. 75 (und der Photovoltaik-Anlage) verkauft wird und somit kein Konflikt entstehen kann.  

  

6.2.7  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Für den Bereich ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

 Als Festsetzungsalternative zum allgemeinen Wohngebiet (WA) wäre auch ein reines Wohnge-
biet (WR) möglich. Es ist jedoch aus städtebaulichen Gründen sinnvoll, eine verträgliche Nutzungs-
mischung, wie sie die Baunutzungsverordnung für das allgemeine Wohngebiet (WA) zulässt, an-
zustreben.  

  Auf der Grundlage des § 1 der BauNVO werden innerhalb des gesamten Gebietes Veränderungen 
wie folgt vorgenommen:  

 − Im allgemeinen Wohngebiet (WA) soll der Ausschluss von Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 Fehlentwicklungen vermei-
den. Der Bereich ist auf Grund seiner Erschließungs-Situation und Grundstücks-Bemessung nur 
bedingt geeignet, solche Nutzungen aufzunehmen. Zudem sind die damit u.U. verbundenen 
Nutzungskonflikte auf Grund der Kleinräumigkeit sowie der Erschließung und Lage des geplan-
ten Wohngebietes teilweise nur schwer lösbar. 

− Grundsätzlichen Ausschluss erfahren die in § 4 Abs. 3 Nrn. 1-5 BauNVO angeführten Nutzun-
gen: Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen 
für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen. Die genannten Nutzungen sind nicht 
geeignet, innerhalb der überplanten Flächen aufgenommen zu werden. Unlösbare Nutzungs-
konflikte sowie die Unmöglichkeit der Integration in die kleinräumige städtebauliche Gesamt-
situation sind die Gründe hierfür.  

− Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO sind Elektro-Tankstellen als einzelne Ladesäulen im Sinne von 
Tankstellen oder nicht störenden Gewerbebetrieben ausnahmsweise zulässig. Durch die einzel-
nen Ladesäulen ohne Verkaufsstelle wird der Schwerpunkt der Wohnnutzung nicht unterlaufen. 
Von einer von den einzelnen Ladesäulen ohne Verkaufsstelle ausgehenden Störung ist nicht 
auszugehen. Die Ladesäulen fügen sich durch Größe und Aussehen in die Umgebung ein und 
dienen lediglich dem Aufladen eines Elektro-Fahrzeugs. Dadurch, dass keine Verkaufsstelle 
zulässig ist sowie durch die entsprechend dem jeweiligen Fahrzeug benötigte Ladedauer, ist 
nicht von einem starken Zu- und Abgangsverkehr auszugehen. 

− Grundsätzlich ausgeschlossen werden fernmeldetechnische Hauptanlagen gem. § 4 Abs. 3 
Nr. 2 BauNVO (z.B. Mobilfunkmasten) sowie Nebenanlagen dieser Art gem. § 14 Abs. 2 
BauNVO. Der Ausschluss dieser Anlagen ist erforderlich, um dem Vorsorgegedanken Rechnung 
zu tragen. Genaue Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen sind zum Zeitpunkt der 
Planaufstellung noch nicht bekannt bzw. abgesichert. Gleichzeitig soll vermieden werden, dass 
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durch das Erscheinungsbild der Anlagen eine negative optische Wirkung auf das Wohngebiet 
entstehen könnte. Die Bewohner könnten durch die Anlagen nachhaltig in ihrem Wohlbefinden 
beeinträchtigt werden, auch dann, wenn keine unmittelbare strahlentechnische Beeinträchti-
gung gegeben wäre. Dem Gedanken einer flächendeckenden Versorgung mit Mobilfunkanla-
gen im Gemeindegebiet, kann auch ohne eine detaillierte Untersuchung der funktechnischen 
Zusammenhänge entsprochen werden.  

− Ferner werden Hauptanlagen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft sowie Nebenanlagen 
dieser Art gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO ausgeschlossen, um Be-
einträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes sowie Konflikte mit dem Naturraum in diesem 
Übergangsbereich zur freien Landschaft zu vermeiden.  

  
  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung konzentrieren sich auf das in der Baunut-

zungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der Eigen-
schaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). 
Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmissverständlich 
sind. 

 − Die Festsetzung von Grundflächenzahlen ergibt einen möglichst großen Spielraum bei der Auf-
teilung der Grundstücke und der Verwirklichung von unterschiedlichen Gebäudetypen bzw. -
anordnungen. Die festgesetzten Werte von 0,26 bis 0,32 befindet sich im Rahmen der im § 17 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) definierten Obergrenzen für Wohngebiete (WA). Der im 
gesamten Plangebiet zulässige Höchstwert von 0,32 stellt eine für die ländliche Umgebung 
angepasste Festsetzung dar.  

 − Die in der Baunutzungsverordnung (§ 19 Abs. 4) vorgesehene Überschreitungsmöglichkeit von 
50 % ist für ein Baugebiet der vorliegenden Art nicht ausreichend. Allein durch die erforderli-
chen und zulässigen Garagen und/oder Stellplätze ist in der Regel das Überschreitungspotenzial 
ausgeschöpft. Zu berücksichtigen bleiben alle anderen Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO (Wege, Terrassen, Schuppen, Gewächshäuschen, Spielgeräte, Schwimmbecken etc.) 
sowie unter Umständen unterirdische Anlagen. Durch die Möglichkeit, die zulässige Grundfläche 
für bauliche Anlagen durch Parkplätze, Zufahrten sowie durch unterirdische Anlagen um weitere 
50% zu überschreiten, wird eine sinnvolle Voraussetzung getroffen, um den ruhenden Verkehr 
aus den öffentlichen Bereichen fernzuhalten. Insbesondere wird hierdurch auch die Errichtung 
von Tiefgaragen ermöglicht, welche durch Aufnahme der notwendigen Stellplätze die umlie-
genden Straßen und ihre Bewohner von oberirdischem Parksuchverkehr und den damit verbun-
denen Immissionen entlastet. Darüber hinaus soll insgesamt die Ausnutzbarkeit des Grundstü-
ckes optimiert werden. Die Kappungsgrenze von 0,80 wird durch die getroffenen Überschrei-
tungsmöglichkeiten nicht tangiert. 

 − Die gleichzeitige Festsetzung von First- und Wandhöhen über NHN schafft einen verbindlichen 
Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die gewählte Systematik 
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schließt Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. Anlieger) nachvoll-
ziehbar und damit kontrollierbar. Gebäude mit einer tiefen Grundrissgestaltung und relativ stei-
ler Dachneigung werden durch die festgesetzte Firsthöhe in ihrer Gesamthöhe fixiert. Schmale 
Gebäude mit relativ flacher Dachneigung werden durch die festgesetzte Wandhöhe auf ein ge-
eignetes Erscheinungsbild begrenzt. Die erzielbaren Rauminhalte der Gebäude werden auf ein 
städtebaulich vertretbares Maß beschränkt. Durch die Festsetzung, dass, sofern zulässige Dach-
aufbauten oder Dacheinschnitte im Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit der Dach-
haut liegen, für die Berechnung der maximalen Wandhöhe die Verbindungslinie zwischen den 
nächstgelegenen entsprechenden Schnittpunkten außerhalb solcher Bauteile maßgeblich ist, 
wird eindeutig geregelt, dass die Höhe von Dachaufbauten oder Dacheinschnitten nicht als 
maßgebliche Wandhöhe herangezogen wird.  

 − Bei den festgesetzten Wand- und Firsthöhen wird unterschieden zwischen Hauptgebäuden mit 
Terrassengeschoß, Hauptgebäuden mit Sattel- oder Walmdach, Hauptgebäuden mit Pultdach 
und Hauptgebäuden mit Flachdach. Bei Hauptgebäuden mit Sattel- bzw. Walmdach und 
Hauptgebäuden mit Flachdach geht die Bestimmung der höchstzulässigen Punkte eindeutig 
aus den textlichen Festsetzungen hervor. Bei Hauptgebäuden mit Terrassengeschoß (A) bzw. 
Hauptgebäuden mit Pultdach (B) ist die Bestimmung der höchstzulässigen Punkte auf Grund 
festgesetzter Einschränkungen schwieriger. Für diese beiden Arten ist hier daher ein Schema 
dargestellt. 

 

  
  Die festgesetzte offene Bauweise kann als Einzelhaus (Typ 1, 3 und 4) bzw. als Einzel- oder Dop-

pelhaus (Typ 2) umgesetzt werden. Die Festsetzung einer offenen Bauweise beschränkt die Län-
genentwicklung von Baukörpern auf max. 50 m. Die Eignung zur Bebauung als Einzel- oder Dop-
pelhaus sollte für jedes Grundstück unabhängig von der jeweils festgesetzten Bauweise von den 
Interessenten geprüft werden.  

  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögliche 
Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (Grundflächenzahl) hinausgehen. Dadurch ent-
steht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im 
Grundstück. Die Baugrenzen reichen über die durch die einzelnen Bauvorhaben bedingten Grund-
stücksgrenzen hinweg. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, im Rahmen der Vergabe der 
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Grundstücke flexible Aufteilungen durchzuführen. Nebengebäude (z.B. Garagen) sind auch außer-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig. Die Anordnung der Flächen für 
Garagen ist auf die Erschließungs-Situation hin abgestimmt. Trotzdem besteht innerhalb der je-
weiligen Grundstücke eine möglichst hohe Flexibilität in Bezug auf die Situierung der Garagen.  

  Für die privaten Gärten wird die Zulässigkeit von baulichen Anlagen außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen verbindlich geregelt. Auf eine Regelung der Zulässigkeit von baulichen Anlagen 
über die in den §§ 12, 14 und 23 BauNVO getroffenen Regelungen hinaus wird verzichtet.  

  Die Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Auf Grund der Kleinräumigkeit des Baugebietes, dessen starken Bezuges 
zu den naturnahen Räumen, sowie des dörflichen Charakters des Orts-Teils wäre bei einer zu star-
ken Bewohnerdichte mit einer Fehlentwicklung zu rechnen. Die Grundstücke sind auf Grund der 
o.g. Gesamtkonzeption nicht dafür vorgesehen, mit Gebäuden, die eine hohe Wohnungsanzahl 
aufweisen, bebaut zu werden. Gleiches gilt für die Erschließungs-Situation. Die vorgenommenen 
Einschränkungen der Anzahl der Wohnungen sollen darüber hinaus verhindern, dass es zu einer zu 
starken Versiegelung der Freiflächen in dem gesamten Bereich kommt (Terrassen, Stellplätze, Zu-
fahrten). Deshalb erfolgt u.a. auch die Ausweisung des Typ 4 mit maximal zulässigen 4 Wohnungen 
zusätzlich zu Typ 3 mit maximal zulässigen 6 Wohnungen.  

  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungs-Freileitungen erfolgt aus städtebaulichen Grün-
den. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden dadurch 
für die Erschließungs-Träger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) An-
lagen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

 
6.2.8  Infrastruktur  

  Die Ausführungen hinsichtlich der Berücksichtigung der Lage der Hauskontrollschächte ist hinweis-
lich zu sehen, da deren genaue Lage zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt ist. Die 
Hauskontrollschächte sind nicht überbaubar. Die konkrete Umsetzung erfolgt im Rahmen der Er-
schließungsmaßnahmen. Die Bauherrschaft wird daher im Rahmen der Festsetzung zu den über-
baubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) bzw. der Flächen für Garagen und Flächen für Neben-
anlagen vorsorglich darauf hingewiesen, dass in den Bereichen der Hauskontrollschächte keine 
Bebauung möglich sein wird, um architektonische Umplanungen bzw. Missverständnisse hinsicht-
lich der Überbaubarkeit der Grundstücke zu vermeiden. 

  Im Rahmen der Erschließung kann eine Trafostation notwendig werden. Auf die Festsetzung einer 
entsprechenden Fläche für diese Trafostation wird bewusst verzichtet, da sich deren exakte Lage 
erst mit der Einteilung der Baugrundstücke ergeben wird. Auf Grund des § 14 Abs. 2 der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) kann eine solche Nebenanlage in der Ausnahme zugelassen werden, 
auch falls im Bebauungsplan keine besondere Fläche hierfür festgesetzt ist. 
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  Eine Wertstoff-Insel innerhalb des überplanten Bereiches ist nicht erforderlich. Für den Orts-Teil 
sind bereits ausreichend Wertstoff-Inseln an geeigneten Stellen vorhanden.  

  Neben den o.g. Einrichtungen zur unmittelbaren Wohnumfeld-Verbesserung sind in räumlicher 
Nähe die wichtigen Infrastruktureinrichtungen des Ortes "Riedhausen" zu Fuß erreichbar (Schule, 
Kindergarten, Rathaus). 

  Die Notwendigkeit zur Darstellung von zusätzlichen Infrastruktur- bzw. Gemeinbedarfseinrichtun-
gen besteht nicht. Die bestehenden Einrichtungen decken den mittelfristigen Bedarf ab.  

 
6.2.9  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 

  Das auszuweisende Baugebiet ist über die Anschlüsse an die bestehende Ringstraße der südlich 
angrenzenden Bestandsbebauung ausreichend an das Verkehrsnetz angebunden.  

  Die Anbindung an den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) ist durch die Bushaltestelle west-
lich des Baugebietes im Bereich des Rathauses gegeben.  

  Die innere Erschließung des Baugebietes erfolgt über den Anschluss an die Ringstraße des beste-
henden Baugebietes des Bebauungsplanes "Kirchsteigäcker" und führt diese in einer eigenen Rin-
gerschließung fort.  

  Die Planung berücksichtigt die vorhandenen Fußwegebeziehungen sowie den angrenzenden Feld-
weg und binden diese in das Gesamtkonzept ein.  

  Höhenpunkte (Deckenbuch) im Bereich der geplanten Erschließungs-Straßen sind als Hinweis für 
die Bauherren eingearbeitet. Abweichungen von dieser Höhenlage sind jedoch im Rahmen der 
Ausführung der Straße möglich. 

  
6.2.10  Nutzungskonflikt-Lösung, Immissions-Schutz 

  Auf das Plangebiet wirken die Lärm-Immissionen der Kreisstraße K 7964 ("Waldhauser Straße") 
ein. Mit Nutzungskonflikten ist aufgrund des Abstandes sowie der eher geringen Frequentierung 
(DTV: 398 Kfz/24h) der Kreisstraße K 7964 nicht zu rechnen.  

  Die nördlich angrenzende Hofstelle wurde am 29.09.2014 durch das Landwirtschaftsamt Ravens-
burg begangen. Es wurde festgestellt, dass in allen Stallungen alle wesentlichen Bestandteile der 
Tierhaltungsanlage zurückgebaut bzw. entfernt wurden. Die Milchviehhaltung wurde bereits 1985 
aufgegeben. Seither wurde die Nutzung der Tierhaltungsanlage nicht wieder aufgenommen. Es ist 
deshalb nicht davon auszugehen, dass für den Betrieb ein Emissionsrechtlicher Bestandsschutz 
besteht. Darüber hinaus ist in der Landesbauordnung § 62 Abs. 3 geregelt, dass nach einer durch-
gehenden Unterbrechung der Nutzung einer Tierhaltungsanlage von mehr als 6 Jahren, die Bau-
genehmigung erlischt. Somit ist in der vorliegenden Planung mit keinen Konflikten zu rechnen. 
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  Die überplanten Flächen und die unmittelbar angrenzenden Flächen sind nach Auskunft der Fach-
behörden frei von Altlasten.  

  Auf mögliche temporäre Konflikte auf Grund von Immissionen der umliegenden landwirtschaftli-
chen Nutzungen ist hingewiesen. 

 
6.2.11  Wasserwirtschaft 

  Die Gemeinde verfügt über ein Trennsystem zur Entsorgung der Abwässer.  

  Das anfallende Schmutzwasser wird der Verbandskläranlage zugeführt. Die Anlage ist ausreichend 
dimensioniert.  

  Das anfallende Niederschlagswasser wird dem unmittelbar westlich des Geltungsbereiches vorhan-
denen Retentionsbereich zugeführt, dort zwischengespeichert und vorgereinigt dem Erletbach zu-
geleitet.  

  Das Baugebiet wird an die gemeindlichen Frischwasserleitungen angeschlossen. Dadurch ist eine 
einwandfreie Trinkwasserversorgung gewährleistet.  

  Auf Grund der Aufschlüsse und Erfahrungen aus der unmittelbaren Umgebung des überplanten 
Bereiches im Rahmen von Bauvorhaben aus der jüngeren Zeit kann davon ausgegangen werden, 
dass keine ungewöhnlichen Grundwasserverhältnisse vorliegen.  

  
6.2.12  Geologie  

  Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit landschaftstypischen und 
ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet wer-
den. 

  Durch die Art der Festsetzung der Gebäudehöhen und der Höhenbezüge in Verbindung mit der zu 
entwickelnden Erschließungs-Planung wird die Masse des anfallenden Erdaushubes minimiert.  

 
6.2.13  Gebäudetypen 

  Durch die verschiedenen Gebäudetypen wird eine Anpassung bezüglich der einzelnen Kenngrößen 
(z.B. Grundfläche und Höhe) an die jeweilige städtebauliche Situation wie folgt erreicht: 

 − Typ 1 ist im nördlichen, südlichen als auch im östlichen Bereich vorgesehen. Durch die begrenzte 
zulässige Grundflächenzahl von 0,26-0,32 fügt er sich in den Übergangsbereich zu der nach 
Norden und Süden anschließenden Bestandsbebauung ein. Er ist als Einfamilienhaus konzi-
piert.  
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 − Typ 2 ist im zentralen Teil der Planung vorgesehen. Er kann als Einzelhaus mit bis zu 3 Woh-
nungen oder als Doppelhaus mit je 2 Wohnung genutzt werden. Die Eignung als Doppelhaus 
sollte in jedem Fall individuell geprüft werden. Dies betrifft insbesondere die Kenngrößen 
Grundstücksgröße, Grundflächenzahl und Gebäudehöhe.  

 − Typ 3 und Typ 4 sind im westlichen Bereich vorgesehen und speziell auf den Geschosswoh-
nungsbau zugeschnitten. Hier soll durch die Möglichkeit von 4 bzw. 6 Wohneinheiten eine leicht 
verdichtete Bauform geschaffen werden.  
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7  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB), Konzept zur Grünordnung 

  

7.1  Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren 
gem. § 13a BauGB 

7.1.1  Umweltprüfung  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Um-
weltberichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht 
erforderlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "Kirchsteigäcker II" im beschleunigten Ver-
fahren erfolgt (gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

 
7.1.2  Abarbeitung der Eingriffsregelung 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplanes "Kirchsteigäcker II" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a 
Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13b BauGB 
i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

 
7.2  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

7.2.1  Bestandsaufnahme  

  Das Plangebiet liegt umgeben von den bebauten Bereichen im Osten der Gemeinde Riedhausen. 
Es grenzt im Norden, Nordwesten und Süden an bestehende Wohnbebauung an. Im Südwesten 
wird das Gebiet durch eine Grünfläche begrenzt. Die Grünfläche selbst dient auch als Retentions-
bereich des geplanten Vorhabens und erhielt zur Förderung der Artenvielfalt ein Insektenhotel. Im 
Osten begrenzt ein Weg das Plangebiet. Die Fläche östlich darüber hinaus sowie die Planfläche 
selbst sind landwirtschaftlich genutzt. Im Nordosten befindet sich innerhalb des Gebietes ein Fahr-
silo und angrenzend ein Streuobstbestand.  

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Bei der überplanten Fläche handelt es sich derzeit größtenteils um 
eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche (Acker). Im Südosten befindet sich eine Rohboden-
fläche. Das Fahrsilo im Nordosten der Fläche ist von Saumstrukturen und einzelnen Gehölzen um-
geben. Um zu prüfen, ob im überplanten Bereich artenschutzrechtlich relevante Arten vorkommen, 
wurde das Gebiet im April und Mai 2021 durch einen Biologen mehrfach begangen (siehe arten-
schutzrechtlicher Kurzbericht der Sieber Consult GmbH vom 10.05.2021). Dabei fanden sich vor-
wiegend in der Umgebung der Planfläche Vogelarten wie Feldsperling, Star, Kohlmeise, Blaumeise 
und Buchfink (im Bereich des Streuobstbestandes) sowie die Feldlerche (im Offenland). Zudem 
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wurden verschiedene Nahrungsgäste wie Rotmilan und Weißstorch im Umkreis des Vorhabenge-
bietes gesichtet. Hinweise auf das Vorkommen von Fledermäusen und Zauneidechsen wurden im 
Plangebiet nicht gefunden.   

Der Osten bzw. Südosten der überplanten Fläche liegt innerhalb des 500 m-Suchraums des lan-
desweit berechneten Biotopverbunds mittlerer Standorte; vermutlich beruht diese Einstufung auf 
der angenommenen bzw. angestrebten Vernetzung vorhandener Streuobst-Bestände wie nordöst-
lich angrenzend. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Östlich des angrenzenden Weges 
befindet sich das Landschaftsschutzgebiet "Altshausen-Laubbach-Fleischwangen" (Nr. 4.36.050). 
In einer Entfernung von etwa 320 m liegt das Vogelschutzgebiet "Pfrunger und Burgweiler Ried" 
(Nr. 8022-401). Die nächsten gem. § 30 BNatSchG kartierten Biotope liegen etwa 330 m weiter 
nordwestlich ("Feldgehölz Riedhausen", Nr. 1-8022-436-0124). Ein weiteres Biotop befindet sich 
etwa 490 m südwestlich ("Nasswiese n Weihermühle (Riedhausen)", Nr. 1-8022-436-0001). 
Weitere Schutzgebiete oder Biotope liegen nicht in räumlicher Nähe. 

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Das Plangebiet gehört 
geologisch betrachtet zur Kißlegg-Subformation mit Diamikten, Kiesen, Sande und Feinsedimenten 
alpiner und lokaler Provenienz aus dem Vorstoß des Rheingletschers zur Äußeren Jungendmoräne 
(qILKe) und dem anschließenden Eiszerfall, z.T. als Kamesterrassen und Oser ausgebildet. Aus dem 
anstehenden Geschiebemergel der Würmeiszeit haben sich Parabraunerden hoher natürlicher Bo-
denfruchtbarkeit entwickelt. Die Böden sind größtenteils unversiegelt, aber deutlich anthropogen 
überprägt (Weg; Fahrsilo; großflächige, in geringem Umfang vorliegende Verdichtung durch Be-
fahrung mit Mähfahrzeugen; zudem Eintrag von Dünger und evtl. Pflanzenschutzmitteln; vermut-
lich auch Bodenumbruch und Grünlandeinsaat). Auf Grund der derzeitigen Nutzung können die 
vorkommenden Böden ihre Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt (Bewertung: gering 
bis mittel) sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe (Bewertung: hoch bis sehr hoch) noch wei-
testgehend unbeeinträchtigt erfüllen. Über die Durchlässigkeit der vorkommenden Böden für Nie-
derschlagswasser liegen noch keine genauen Informationen vor. Die anstehenden Böden zählen, 
wie 98 % der landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Gemeinde Riedhausen, zur Vorrangflur II 
gehören. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Oberflächengewässer be-
finden sich nicht im Plangebiet oder unmittelbar angrenzend. Auch aufgrund der weitgehend ebe-
nen Geländelage ist nicht mit Überflutungsproblemen z.B. durch Hangwasser zu rechnen. Abwässer 
fallen derzeit im Plangebiet nicht an. Das Niederschlagswasser versickert breitflächig über die be-
lebte Bodenzone. 

Über den genauen Grundwasserstand ist nichts bekannt. Auf Grund der Lage des Plangebietes in 
Verbindung mit der Beschaffenheit der anstehenden Böden ist nicht mit oberflächennah anstehen-
dem Grundwasser zu rechnen. 
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  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um eine Freifläche in Ortsrandlage, auf der 
sich kleinflächig in geringem Umfang Kaltluft bilden kann. Gehölze kommen auf der Fläche nur in 
geringem Umfang vor. Da die umliegende Bebauung eher kleinteilig ist (Ein- und Zweifamilien-
wohnhäuser mit Gärten), kommt der Fläche keine besondere kleinklimatische Bedeutung zu. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Beim Plangebiet handelt 
es sich größtenteils um Ackerfläche in östlicher Ortsrandlage der Gemeinde Riedhausen. Die Fläche 
ist aufgrund der intensiven Nutzung strukturarm. Nördlich und südlich befindet sich bestehende 
Wohnbebauung. Der im Osten angrenzende Weg dient vor allem der alltäglichen Naherholung. 

  
7.2.2  Auswirkungen der Planung 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die Errichtung der Baukörper und Verkehrsflächen und die 
damit einhergehende Versiegelung geht der Lebensraum der im Bereich des Ackers und der Wiese                            
vorkommenden Tiere und Pflanzen verloren. Die Gehölze innerhalb der Planfläche werden mög-
licherweise gefällt. Der im Nordosten an den Geltungsbereich angrenzend Baum ist auch während 
der Bauphase zu schützen und trägt weiterhin zur Durchgrünung bei. Da das Plangebiet weitest-
gehend von Bebauung umschlossen ist, ist nicht mit der Zerschneidung von Lebensräumen zu rech-
nen. Da es sich im Bestand um eine aus naturschutzfachlicher Sicht wenig hochwertige Fläche mit 
deutlichen Störeinflüssen durch die umliegenden Straßen und Gebäude handelt, ist der Eingriff für 
das Schutzgut als gering einzustufen. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Durch die Einbindung in die bereits 
bestehende Wohnbebauung und durch die festgesetzten Pflanzungen in Richtung Ortsrand und 
daher in Richtung Landschaftsschutzgebiet, ist hier keine erhebliche zusätzliche Beeinträchtigung 
zu erwarten. Aufgrund der Entfernung, die zu dem Vogelschutzgebiet und den o.g. Biotopen besteht 
und weil wegen der dazwischen liegenden Bebauung keine funktionalen Beziehungen anzuneh-
men sind, sind das Schutzgebiet und die Biotope von der Planung nicht betroffen.  

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Pla-
nung ermöglichte Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung werden die Funktionen 
der betroffenen Böden beeinträchtigt bzw. gehen ganz verloren. Im Bereich der neuen Baukörper 
bzw. Zufahrtsflächen kommt es zu einer Abtragung der oberen Bodenschichten. Die versiegelten 
Flächen können nicht mehr als Standort für Nutzpflanzen oder die natürliche Vegetation dienen 
und bieten Bodenorganismen keinen Lebensraum mehr. Zudem wird das eintreffende Nieder-
schlagswasser in diesen Bereichen nicht mehr gefiltert und gepuffert. Zum Erhalt der Bodenfunkti-
onen vor allem in Bezug auf den Wasserkreislauf wird im Bereich der Stellplätze, Zufahrten u.a. 
untergeordnete Wege auf den privaten Baugrundstücken die Verwendung versickerungsfähiger Be-
läge festgesetzt. Die hier landwirtschaftlich genutzten Ertragsflächen gehen zwar durch die Planung 
verloren, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer landwirtschaftlichen Wertstufe nicht von den 
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im Gemeindegebiet vorkommenden Böden. Zudem sind bereits die Teilflächen im Bereich des Fahr-
silos versiegelt und stehen nicht mehr als landwirtschaftliche Ertragsflächen zur Verfügung. Auf-
grund der offenen Bauweise ist der Eingriff für das Schutzgut als mittel zu bewerten. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Bebau-
ung verbundene Versiegelung wird die Durchlässigkeit der anstehenden Böden für Niederschlags-
wasser eingeschränkt. Infolgedessen verringert sich unter Umständen in geringem Umfang auch 
die Grundwasserneubildungsrate. Spürbare Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt sind 
jedoch auf Grund der geringen Flächengröße nicht zu erwarten. Zudem werden die Auswirkungen 
der Versiegelung durch die Festsetzung zur Niederschlagswasserbehandlung weitestgehend mini-
miert. 

Das auf den befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser soll über herzustellende Regen-
wasserkanäle dem unmittelbar westlich des Geltungsbereiches befindlichen Retentionsbereich zu-
geführt, dort zwischengespeichert und gedrosselt in den "Erletbach" eingeleitet werden. Das anfal-
lende Schmutzwasser wird getrennt gesammelt und über das bestehende gemeindliche Schmutz-
wasserkanalnetz der gemeindlichen Kläranlage zugeführt. 

Zusammenfassend ist der Eingriff in das Schutzgut als gering zu bewerten. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Durch die Bebauung der Freifläche wird die Kaltluftbildung im Plangebiet unterbunden 
und auf die angrenzenden Offenflächen beschränkt. Auf Grund des eingeschränkten Umfangs der 
zu bebauenden Fläche sind jedoch keine erheblichen kleinklimatischen Veränderungen zu erwar-
ten. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die innerörtliche 
Lage des Plangebietes wirkt sich die geplante Bebauung nicht auf das Landschaftsbild aus. Für die 
angrenzenden, bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit 
des Umfeldes zu rechnen (Ausblick auf die Freifläche). Die getroffenen Festsetzungen und bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften stellen jedoch sicher, dass die Auswirkungen auf die benachbarten 
Anlieger begrenzt bleiben und sich die neu hinzukommende Bebauung einfügt. Der im Osten an-
grenzende Weg dient vor allem der alltäglichen Naherholung. Da die Wegeführung nicht verändert 
wird und die Wege außerhalb des Geltungsbereiches bestehen bleiben ist hier nur mit einer gerin-
gen Einbuße für die Naherholung zu rechnen. Zudem sind aufgrund des leichten Gefälles Richtung 
Westen die Blickbeziehungen zwischen dem angrenzenden Landschaftsschutzgebiet und der Plan-
fläche eingeschränkt. Da vor allem die bestehende, nordöstlich angrenzende Streuobstwiese für 
das Landschaftsbild wertgebend ist, ist der Eingriff in das Schutzgut als gering zu bewerten. 
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7.2.3  Konzept zur Grünordnung 

  Das Konzept zur Grünordnung berücksichtigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung wie 
folgt: 

  Auf den privaten Baugrundstücken ist eine Mindestzahl von Gehölzen zu pflanzen. Dadurch wird 
eine angemessene Ein- und Durchgrünung der Bebauung und eine Einbindung in das Landschafts-
bild gewährleistet. Zudem verbessert sich hierdurch der Lebensraumwert der Flächen für siedlungs-
typische Tierarten. 

  Durch die Festsetzung einer Pflanzliste wird die Verwendung standortgerechter, heimischer Gehölze 
gesichert. Einheimische Bäume und Sträucher bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten und 
dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Sie sollten deshalb gegenüber neo-
phytischen Ziergehölzen vorgezogen werden. 

  Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst naturnah gestaltet werden sowie aus gestalte-
rischen Gründen werden Hecken aus Nadelgehölzen im Übergangsbereich zur freien Landschaft 
ausgeschlossen. 

  Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt sind (z. B Ziersträucher), wird 
auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch 
eine Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermöglicht werden, ohne dass Fehlentwicklungen 
hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Belange zu erwarten sind. 

  Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege 
auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
weitestgehend zu erhalten und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens durch 
die Versiegelung zu minimieren. 

  Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden für baukonstruktive Elemente, die groß-
flächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum Schutz des Bodens und des Grund-
wassers ausgeschlossen. 

  Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, dass als Außenbeleuchtung nur Leuchtentypen 
mit geringem Anteil an blauem und ultraviolettem Licht (z.B. Natriumdampf- oder LED-Lampen) 
mit einer maximalen Lichtpunkthöhe von 4,50 m verwendet werden dürfen. 

  Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten zu vermeiden, sind nur solche Photo-
voltaik-Module zulässig, die weniger als 6 % Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). Dies wird 
von Elementen erfüllt, die entspiegelt und monokristallin sind sowie deutliche Kreuzmuster aufwei-
sen. Elemente aus Strukturglas besitzen im Vergleich zu Floatglas deutliche Vorteile. 

  Die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinlebewesen kann erhalten werden, wenn Zäune einen Min-
destabstand zum natürlichen Gelände einhalten.  
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  Um den vorhandenen Gehölzbestand als Lebensraum v.a. für Kleinlebewesen und Vögel zu sichern 
und gleichzeitig eine Eingrünung des Baugebietes zu gewährleisten, wird empfohlen die bestehen-
den Gehölze möglichst zu erhalten. 
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8  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

8.1  Örtliche Bauvorschriften 

8.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Die Dachformen für den Hauptbaukörper ermöglichen die Errichtung eines Satteldaches, Pultda-
ches, Flachdaches oder Walmdaches. Diese Dachformen entsprechen den Vorstellungen moderner 
Baukörper und sind bereits an anderer Stelle im Gemeindegebiet umgesetzt. Gleichzeitig sind Vor-
schriften zur Dachform getroffen, die eine auf den Einzelfall angepasste Bauform ermöglichen. Dies 
betrifft in erster Linie die untergeordneten Bauteile wie Dachgaupen, Garagen und Nebengebäude. 
Regelungen für grundstücksübergreifende Gebäude mit einheitlicher Dachform und gleicher First-
richtung (z.B. Doppel-, oder Reihenhaus) bezüglich einer einheitlichen Dachneigung oder eines 
profilgleichen Anbaus werden nicht getroffen, da solche Regelungen erfahrungsgemäß Probleme 
im bauaufsichtlichen Verfahren nach sich ziehen. Die Einengung auf eine einzelne Gradzahl stellt 
hierfür ebenfalls keine sinnvolle Alternative dar. Die Regelungen für Dachaufbauten entbinden nicht 
von der Beachtung anderer bauordnungsrechtlicher Vorschriften, speziell den Vorschriften zu den 
Abstandsflächen und den Vorschriften zum Brandschutz. Die ausführliche Definition des Pultdaches 
kann im Baugenehmigungsverfahren die Entscheidung erleichtern, ob es sich bei dem Dach eines 
Vorhabens um ein Pultdach handelt und ob demnach die sonstigen Festsetzungen zum Pultdach 
greifen (Firsthöhe und Dachneigung). Um ein Pultdach handelt es sich, wenn mindestens 75 % 
aller Dach-Ebenen des jeweiligen Hauptgebäudes zueinander parallel sind. Die Fläche einer Dach-
Ebene wird in der senkrechten Projektion auf die Fläche gemessen. 

  

 

 

 
  Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrschaft breit gefasst. Es entspricht den 

ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch 
die Festsetzung von Wand- und Gesamt-Gebäudehöhen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass 
Gebäude eine nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könnten. Die Regelung der Dachneigung 
bezieht sich auch auf Terrassengeschosse, da diese ebenfalls andere Dachformen, wie z.B. ein Pult-
dach haben können.  

  Durch die Vorschriften zur parallelen Montage von Solar- und Photovoltaikanlagen auf geneigten 
Dächern soll eine zu dominante Wirkung der Anlagen auf den Außenbetrachter vermieden werden. 
Die getroffene Regelung schließt eine effiziente Nutzung der Anlagen nicht aus. Der angeführte 
Abstand bis max. 0,40 m ist zwischen Oberkante Dachplatte (Holzlatte, welche die Dachdeckung 
trägt) und Oberkante Solar- und Photovoltaikanlage zu messen. Solaranlagen auf Flachdächern 
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müssen nicht parallel montiert werden, wenn sie gegenüber der Dachkante (Attika) so weit abge-
rückt sind, dass sie bei einem Betrachtungswinkel von 45° von unten nicht sichtbar bleiben.  

  Die Festsetzung einer max. Kniestockhöhe ist nicht erforderlich. Für die Gebäudehöhe sind Vorgaben 
zur Wand- und Gesamt-Gebäudehöhe ausreichend.  

  Die Vorschriften über Materialien und Farben lassen dem Bauherrn bewusst ausreichend Spielraum 
zur Verwirklichung individueller Gestaltungswünsche. Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis 
Rotbraun sowie Betongrau bis Anthrazitgrau führt zu einem homogenen und ruhigen Gesamtbild 
des Ortes. Die Farben fügen sich erfahrungsgemäß besonders gut in die landschaftliche Situation 
ein. Für Flachdächer und Pultdächer unter 20° sind darüber hinaus vollständige Begrünungen zu-
lässig. Es wird dadurch ein breiteres Spektrum an möglichen Dacheindeckungen geschaffen.  

  Auf die Festsetzung eines Längen/Breiten-Verhältnisses für die Baukörper wird verzichtet. Aus den 
o.g. Gründen wäre auch hier der Vollzug auf Grund der u.U. nicht eindeutig bestimmbaren Bezugs-
Größen in Frage gestellt.  

  
8.1.2  Regelungen über die Gestaltung der Freiflächen in den Baugebieten (Baugrundstücke) 

  Auf Grund der beabsichtigten Durchlässigkeit der Freiflächen ist der Ausschluss von stark trennen-
den Elementen erforderlich. Einfriedungen sind deshalb auf eine maximale Höhe von 1,50 m über 
dem endgültigen Gelände beschränkt und in einer möglichst durchlässigen Bauweise auszuführen. 
Gleiches gilt auch für Stützmauern.  

  
8.2  Sonstige Regelungen 

8.2.1  Stellplätze und Garagen 

  Der erhöhte Bedarf an nachzuweisenden Stellplätzen je Wohnung wird mit der ländlich geprägten 
Umgebung, dem entsprechend geringen Angebot des öffentlichen Nahverkehrs und den eng be-
messenen Verkehrsflächen begründet. Die beiden ersten Faktoren führen dazu, dass Haushalte in 
der Regel mit mehr als einem Kraftfahrzeug ausgestattet sein müssen, um die für die tägliche 
Lebensführung notwendige Mobilität aufbringen zu können. Gleichzeitig sind die Verkehrsflächen 
so bemessen, dass den konkreten Erfordernissen des fließenden Verkehrs ausreichend Rechnung 
getragen ist. Die Belange des ruhenden Verkehrs sind insoweit berücksichtigt, als dass für den 
Besucherverkehr ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. Es wurde hoher Wert auf eine wirt-
schaftlich bemessene Erschließung und eine geringe Versiegelung durch Verkehrsflächen gelegt. 
Die für die dort wohnende Bevölkerung erforderlichen Stellplätze können vom öffentlichen Ver-
kehrsraum nicht aufgenommen werden, weshalb auf den privaten Flächen ausreichende Stellplätze 
nachgewiesen werden müssen. Somit erfolgt die Regelung, um städtebauliche Fehlentwicklungen 
durch einen Mangel an Stellplätzen auszuschließen. 

 



 
 Gemeinde Riedhausen    Bebauungsplan "Kirchsteigäcker II" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

Textteil (Entwurf) mit 55 Seiten, Fassung vom 16.11.2021 Seite 48 

9  Begründung – Sonstiges  
  

9.1  Umsetzung der Planung 

9.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstücks-Tausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

  Die Gemeinde ist Eigentümer der Fläche und beabsichtigt, die überwiegenden Flächenanteile an 
geeignete Bauwerber weiter zu veräußern.  

 
9.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund des beschränkten 
Ausmaßes der zusätzlichen Bebauung nicht erkennbar. Die infrastrukturellen Einrichtungen sind 
geeignet, die zusätzlichen Einwohner bzw. Einrichtungen zu versorgen. 

  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit der freien 
Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick). Auf Grund der getroffe-
nen Festsetzungen (Höhenbeschränkungen, überbaubare Grundstücksflächen) sind diese Auswir-
kungen als akzeptabel zu bewerten. 

 
9.2  Erschließungsrelevante Daten 

9.2.1  Kennwerte 

  Fläche des Geltungsbereiches: 1,21 ha  

  Flächenanteile: 

 
 Nutzung der Fläche Fläche in ha Anteil an der Gesamtfläche 

 Bauflächen als WA 1,07  88,4 %  

 Öffentliche Verkehrsflächen 0,14  11,6 %  

 
9.2.2  Erschließung 

  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an das gemeindliche Entsorgungsnetz. 

  Wasserversorgung durch Anschluss an das gemeindliche Versorgungsnetz. 
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  Die Löschwasserversorgung wird durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen 
in Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt. 

  Stromversorgung durch Anschluss an das Netz der Netze BW GmbH. 

  Müllentsorgung durch die Veolia Umweltservice Süd GmbH, Bad Waldsee. 

  Die Gemeinde beabsichtigt, die anfallenden Kosten zur Herstellung der Erschließungsanlage nach 
BauGB (Straßen, Straßen-Entwässerung, Straßen-Beleuchtung) im Rahmen der Grundstücksveräu-
ßerung in Rechnung zu stellen (so genannte Ablöseverträge). 

 
9.3  Zusätzliche Informationen 

9.3.1  Planänderungen 

  Für die in der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Riedhausen beschlossenen Inhalte wurde 
bereits vor der Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 16.11.2021) zur Verdeut-
lichung der möglichen Änderungen ausgearbeitet. Die in der Gemeinderatssitzung vorgenommenen 
Änderungsbeschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten 
dieser Entwurfsfassung identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwä-
gungen sind im Sitzungsprotokoll der Sitzung des Gemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der 
öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 13.12.2021 enthalten): 

 − Reduzierung der Wand- und Firsthöhen um 1 m bei den Grundstücken Nr. 3 und 4 

− Ergänzung einer Festsetzung zur Hauptfirstrichtung bei Grundstück Nr. 3 

− Streichung des Landschaftsschutzgebietes aus der nachrichtlichen Übernahme 

− Ergänzung des Hinweises "Natur- und Artenschutz" 

− Ergänzung des Hinweises "Retentionsbereich" zur Vermeidung einer Verunreinigung des Nie-
derschlagswassers 

− Ergänzung des Hinweises "Ergänzende Hinweise" bezüglich der Imkerei auf der Fl. St.-Nr. 75 

− Aktualisierung der Rechtsgrundlagen 

− Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

− redaktionelle Änderungen und Ergänzungen 
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10   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Landesent-
wicklungsplan Baden-Württem-
berg 2002, Karte zu 2.1.1 
"Raumkategorien"; Darstellung 
als "ländlicher Raum im engeren 
Sinne" 
 

Ausschnitt aus dem Regionalplan 
Bodensee-Oberschwaben 1996, 
Karte "Siedlung", Darstellung als 
"Gemeinde mit Eigenentwick-
lung" 

Auszug aus dem rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan, Darstel-
lung als Wohnbaufläche in Pla-
nung 
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11   Begründung – Bilddokumentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick von Osten auf das Plange-
biet, im Hintergrund die südwest-
lich angrenzende Bestandsbe-
bauung 

Blick von Westen auf das Plange-
biet, links im Bild der nördlich 
angrenzende Geräte- und Ma-
schinenraum mit Photovoltaik-
Anlage 

Blick Richtung Süden auf den An-
schluss der bereits bestehenden 
Wohnbebauung 
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Blick auf den westlich angren-
zende Retentionsbereich 

Blick von Nordwesten auf das 
Plangebiet 

Blick von Nordosten Richtung 
"Waldhauser Straße" (K 7964) 
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12   Verfahrensvermerke 
  

12.1  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom …………. . Der Beschluss 
wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. 

 

12.2  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit mit öffentlicher Unterrichtung sowie Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung fand in der Zeit vom …………. bis …………. statt (gem. § 3 
Abs. 1 BauGB).  

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom …………. bis …………. (Billigungsbe-
schluss vom ………….; Entwurfsfassung vom ………….; Bekanntmachung am 
………….) statt (gem. § 3 Abs. 2 BauGB).  

 

12.3  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen einer schriftlichen 
frühzeitigen Behördenbeteiligung mit Schreiben vom ….. unterrichtet und zur Äußerung aufge-
fordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB). 

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom …………. (Entwurfsfassung vom 
………….; Billigungsbeschluss vom ……….) zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor-
dert.  

 

12.4  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom …………. über die Entwurfs-
fassung vom …………. . 

 
 Riedhausen, den …………. ……………………… 
  (Ekkehard Stettner, Bürgermeister)  
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12.5  Ausfertigung  

 Hiermit wird bestätigt, dass der Bebauungsplan "Kirchsteigäcker II" und die örtlichen Bauvorschrif-
ten hierzu in der Fassung vom …………. dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom 
……. zu Grunde lagen und dem Satzungsbeschluss entsprechen. 

 
 Riedhausen, den …………. ……………………… 
  (Ekkehard Stettner, Bürgermeister)  

 
12.6  Bekanntmachung und In-Kraft-Treten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB)  

 Der Satzungsbeschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 
"Kirchsteigäcker II" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu sind damit in Kraft getreten. Sie werden 
mit Begründung für jede Person zur Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. 

 
 Riedhausen, den …………. ……………………… 
  (Ekkehard Stettner, Bürgermeister)  
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